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Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPD Fraktion im Stadtparlament Büdingen 

Der Stadtverordnetenvorsteher Fraktionsvorsitzende/r: 
63654 Büdingen Heidi Schlösser 

1-------·--=--- --t Taunusstrasse 14 

2 9. Mai 2016 63654 Büdingen 

Herrn 
Stadtverordnetenvorsteher 
Reiner Marhenke 
Eberhard-Bauner-Allee 16 
63654 Büdingen 

-------.--- -......---..,... Manfred Scheid-Varisco 
Am Hammer2a 

'-------''----_...~_,,._..~. 

63654 Büdingen 

29. Mai 2016 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

bitte nehmen Sie folgenden Antrag der SPD-Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung: 

Der §3 (2) der Entschädigungssatzung der Stadt Büdingen wird wie folgt geändert: 

Alt: 

§3 (2) Oie Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für die Wahrnehmung besonderer 
Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren Aufwendungen in der Weise erhöht, dass 
die Funktionsträger hierfür zusätzlich monatlich eine Pauschale erhalten. Diese beträgt für 

den Stadtverordnetenvorsteher 
die Fraktionsvorsitzenden 
und 
die Ortsvorsteher 
den Vorsitzenden des Ausländerbeirates 

125,00€ 
60,00 € 

35,00 € 
35,00€. 

Abweichend von der Regelung im Satz 2, erhalten die Ortsvorsteher der Stadtteile Büdingen 
und Düdelsheim eine monatliche Pauschale von 75,00 € bzw. 50,00 €. 

Die Ausschussvorsitzenden erhalten pro Ausschusssitzung eine zusätzliche 
Pauschale von 20,00 €. 

Neuer Zusatz: 
Im Fall einer Doppe/spitze kann die Aufwandsentschädigung zu gleichen Teilen aufgeteilt 
werden. 

SPD Ortsverein 
Büdingen 

Am Herrngarten 11 
63654 Büdingen 
vorsitz@spd-buedingen de 

Fraktionsvorsitzende: 
Heidi Schlösser 
Taunusstrasse 14 
63654 Büdingen 
Telefon: (0 60 48) 1444 
hescheck@t-online.de 

Fraktionsvorsitzender: 
Manfred Scheid-Varisco 
Am Hammer2a 
63654 Büdingen 
Telefon: (0 60 42) 95 66 386 
manfred scheid@mail de 

Besuchen Sie uns im Internet 



Seite 2 von 2 

Begründung: 

Die SPD Fraktion hat seit der laufenden Legislaturperiode im Fraktionsvorsitz eine Doppelspitze. Dies 
ist in der heutigen Zeit nichts Besonderes mehr und wird in Deutschland über alle Parteien hinweg 
praktiziert. Die Entschädigungssatzung der Stadt Büdingen sieht jedoch keine Doppelspitze vor. Mit der 
kleinen Ergänzung könnte dies geheilt werden. 

Schon jetzt wird die Doppelspitze von den anderen Fraktionen und von der Verwaltung, hier vor allem 
vom Amt für Organarbeit, anerkannt. Die Folge der Ergänzung des §3 wäre eine einmalige Umstellung 
der Überweisungsanweisung und dürfte kein großer Kostenfaktor sein. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

Heidi Schlösser 

Manfred Scheid-Varisco 


